PROFIPLAN

GASTRONOMIEKONZEPT + GROSSKUCHENPLANUNG

Allgemeine Geschaftshedingungen

// Anwendung & Geltungshereich
Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) regeln die

Geschaftsbeziehung zwischen der Profiplan AG (Beauftrag-
ter) und deren Kunden (Auftraggeber). Abweichungen bediir-

fen einer schriftlichen Vertragsurkunde.

// Leistungen
Der Beauftragte erbringt die explizit erwdhnten und be-

schriebenen Leistungen. Der Auftraggeber stellt alle dafiir
notwendigen Daten sowie deren Priifung sicher und zeigt
Méangel und Unstimmigkeiten an. Die Leistungsphasen wer-
den durch den Auftraggeber explizit oder durch das Einfor-
dern einzelner Leistungen daraus gesamthaft ausgelost. Der

Beauftragte kann zur Leistungserbringung Dritte beiziehen.

// Nebenkosten & Spesen

Nebenkosten fiir Reise, Verpflegung, und Unterkunft werden
dem Auftraggeber vorangemeldet, sofern deren Vergltung
nicht geregelt ist. Weitere Kostenelemente sind im Angebot
enthalten, soweit diese explizit darin erwahnt sind. Reisezei-

ten gelten, sofern nicht anders vereinbart als Arbeitszeit.

// Datenaustausch
Die Parteien dirfen alle im Rahmen des Auftrags entstehen-

den oder gelieferten Daten zweckmassig nutzen, abandern,
weiterbearbeiten, mit anderen Daten kombinieren, vervielfal-
tigen, austauschen sowie Dritten zum gleichen Zweck zu-
ganglich machen. Sie verpflichten sich zur vertraulichen Be-
handlung und verpflichten ihre Hilfspersonen dazu. Daten
sind elektronische, maschinenlesbare und vektorbasierte
Plane, Dokumente, Fotos und weitere Informationen in Form
von einem nativen sowie unverschllsselten und bearbeitba-
rem Dateiformat. Deren lesbaren Inhalte missen der Spra-
che dieser AGB sowie dem metrischen Masssystem (SI) ent-
sprechen. Beide Parteien sichern zu, (iber die notwendigen
Rechte zu verfiigen und gewahren sich gegenseitig ein un-
entgeltliches, nicht exklusives Nutzungsrecht zum vereinbar-

ten Zweck.

// Vergiitung

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Aufwand zum Stun-
dentarif, sofern keine Pauschale vereinbart ist. Zusatzlich im
Auftragsverlauf angeordnete Leistungen werden ohne abwei-

chende Vereinbarung im Stundentarif vergiitet. Bei einem
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vorzeitigen Vertragsricktritt des Auftraggebers sind die bis

dahin erbrachten Leistungen nach Aufwand zu vergiten.

// Zahlungsmodalitaten
Die Abrechnung erfolgt mittels Akontorechnungen mit einem

Zahlungsziel von 30 Tagen. Bis zur Auftragserfillung darf
der Beauftragte 90 % der erbrachten Leistungen verrechnen.

Mit der Schlussrechnung wird das gesamte Honorar fallig.

// Vorbehalte
Die Termineinhaltung setzt die Mitwirkungspflicht des Auf-

traggebers und Dritter voraus. Die Folgen einer Arbeitsein-
stellung aufgrund eines Zahlungsverzugs gemass Art. 82 OR
tragt der Auftraggeber. Rechte an Arbeitsergebnissen und
nativen Daten werden erst nach vollstandiger Zahlung Gber-

tragen.

// Haftung

Der Beauftragte haftet nicht fir Arbeitsergebnisse und dar-
aus entstehende Folgen, sofern der Schaden auf Fehler von
Drittparteien zurtickzufiihren ist. Eine Haftung besteht ledig-
lich bei grob fahrlassigem oder vorsatzlichem Verhalten des
Beauftragten. Der Auftraggeber halt den Beauftragten schad-
los gegeniiber Anspriichen aus behaupteten oder tatsachli-

chen Rechtsverletzungen von Dritten.

// Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB Iiickenhaft, un-

wirksam oder undurchfihrbar sein, bleibt die Giltigkeit der
Gbrigen Bestimmungen unberiihrt. Die Parteien vereinbaren
in diesem Fall eine wirksame, wirtschaftlich gleichwertige
Ersatzregelung. Kommt keine Einigung zustande, entschei-

det das zustandige Schiedsgericht.

// Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht; das Wiener Kauf-

recht wird ausgeschlossen. Die Parteien bemiihen sich zu-
nachst um eine gitliche Einigung im Rahmen eines Streit-
beilegungsverfahrens (Gespréch, Mediation oder Schlich-
tung). Wird innerhalb von 60 Tagen keine Einigung erzielt —
weder in der Sache noch bezlglich Mediators/Schlichter —
oder scheitert das Verfahren innerhalb von 90 Tagen, steht
jeder Partei der Rechtsweg offen. Gerichtsstand ist der

Wohn- oder Geschéftssitz des Beauftragten.

Seite1/1



	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	// Anwendung & Geltungsbereich
	// Leistungen
	// Nebenkosten & Spesen
	// Datenaustausch
	// Vergütung
	// Zahlungsmodalitäten
	// Vorbehalte
	// Haftung
	// Salvatorische Klausel
	// Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand


